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Vorwort der Herausgeber

Wolfgang Frisch vollendet am 16. Mai 2013 sein 70. Lebensjahr. Schüler, Kollegen
und Freunde möchten durch die Mitwirkung an dieser Festschrift dem zu Ehrenden ihre
wissenschaftliche Verbundenheit und Hochachtung für sein bisheriges Werk zum Aus-
druck bringen und ihm gutes Gelingen für sein zukünftiges Schaffen wünschen.

Geboren wurde Wolfgang Frisch am 16. Mai 1943 in Wernsdorf bei Karlsbad. Nach
seiner Schulzeit studierte er von 1962 bis 1966 Rechtswissenschaften an der Univer-
sität Erlangen-Nürnberg. Im Anschluss an seine mit herausragendem Erfolg abgelegte
Erste juristische Staatsprüfung im Jahre 1966 absolvierte er bis 1971 seinen juristischen
Vorbereitungsdienst am Oberlandesgericht Nürnberg, den er mit einem ebenfalls bril-
lanten Zweiten juristischen Staatsexamen abschloss. Parallel zum Referendariat war er
zunächst wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Strafrechtswissenschaften und
von 1968 bis 1973 wissenschaftlicher Assistent am Institut für Staatstheorie und
Rechtsphilosophie der Universität Erlangen-Nürnberg bei Reinhold Zippelius. Für
seine von Hans-Jürgen Bruns betreute Dissertation über „Revisionsrechtliche Proble-
me der Strafzumessung“ erhielt er 1970 den Fakultätspreis. Von 1973 bis 1974 als
Stipendiat von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert, legte er seine Habi-
litationsschrift über die „Grundlagen des Maßregelrechts“ vor und habilitierte sich für
die Fächer „Strafrecht“, „Strafprozessrecht“ und „Rechtstheorie“ an der Universität Er-
langen-Nürnberg. 1974 folgte für den gerade 31-Jährigen eine Berufung als Wissen-
schaftlicher Rat und Professor an die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät
der Universität Bonn. 1976 folgte er einem Ruf auf den Lehrstuhl für Strafrecht, Straf-
prozessrecht und Rechtstheorie der Universität Mannheim. Rufe an die Universitäten
Augsburg (1979) und Regensburg (1987) lehnte er ab. Die nicht nur unter Publikati-
onsaspekten ertragreiche „Mannheimer Zeit“, in der er unter anderem Dekan und Mit-
glied des Großen Senats war, ging erst mit dem Ruf an die Universität Freiburg im Jahre
1992 zu Ende. Ab April 1992 war er dort Inhaber der Professur für Strafrecht, Straf-
prozessrecht und Rechtstheorie sowie seit 1995 überdies Direktor des Instituts für
Strafrecht und Rechtstheorie (später Abt. 1 des Instituts für Strafrecht und Strafpro-
zessrecht). 1995 erfolgte auch die Ablehnung eines Rufes an die Universität Bonn.
Das Amt des Dekans bekleidete er von 1997–1999. Der Universität Freiburg blieb
Wolfgang Frisch auch über seine Emeritierung im Jahre 2011 hinaus treu, indem er
sich z.B. weiterhin um die Examensvorbereitung der Studierenden kümmerte.

Bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft war Wolfgang Frisch von 1992–2000
Fachgutachter sowie von 1996–2000 zugleich stellvertretender Vorsitzender des Gut-
achterausschusses für das Fach „Rechtswissenschaften“. 1995 wurde er in das Kura-
torium und den Fachbeirat des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internatio-



nales Strafrecht in Freiburg berufen und 2005 auswärtiges wissenschaftliches Mitglied
dieses Instituts. Im Dezember 2005 wurde er zum ordentlichen Mitglied der Heidelber-
ger Akademie der Wissenschaften gewählt. Von seinen intensiven wissenschaftlichen
Kontakten ins Ausland zeugt etwa seine Tätigkeit als Visiting Researcher an der
Kansai-Universität Osaka im Herbst 1996 und seit 2012 sein Honorary Membership
of The Criminal Law Society of Japan.

Wie bereits eine Durchsicht seines Schriftenverzeichnisses ergibt, ist Wolfgang
Frischs strafrechtswissenschaftliches Werk weit gespannt: Angefangen von den rechts-
philosophischen und strafrechtsdogmatischen Grundlagen über zahlreiche Detail-
fragen des Allgemeinen und des Besonderen Teils des Strafrechts bis hin zu den pro-
zessualen und schließlich den rechtsvergleichenden Facetten der Thematik deckt es
erstaunlich viele Bereiche ab. Dennoch sind sämtliche Beiträge durch eine kaum zu
übertreffende Gründlichkeit gekennzeichnet. Neue Einsichten werden nicht einfach
punktuell verfochten, sondern stets sorgfältig abgesichert und eingebettet in bewah-
renswert-bewährte Konzepte. Dabei wird das angestrebte stimmige Gesamtsystem nie-
mals aus den Augen verloren. Das darf man mit Fug und Recht gesamte Strafrechts-
wissenschaft par excellence nennen, der eine wegweisende systematische, dogmati-
sche und theoretisch-philosophische Kraft zukommt.

Auch als akademischer Lehrer verdient Wolfgang Frisch den größten Respekt.
Seine Vorlesungen, Seminare und Repetitorien beeindrucken vor allem durch die pro-
funde Sachkenntnis sowie die Klarheit und Überzeugungskraft der Gedankenführung.
In besonderem Maße ist gerade für die Studierenden – ganz im Sinne des Gedankens
der „Einheit von Forschung und Lehre“ – nur das Beste gut genug. Beispielhaft seien
insofern nur seine ausgezeichneten Examenskurse genannt, die er regelmäßig und
durchweg mit wissenschaftlichem Tiefgang abgehalten hat. Die Diskussionsfreude
von Wolfgang Frisch kennt keine Grenzen. Auch über die Fachgrenzen hinweg
kann man mit ihm in lebhafter und überaus erfrischender Weise ausdauernd über kom-
plexe Problemlagen und deren mögliche Auflösung mit allergrößtem Ertrag diskutie-
ren. So wird Erkenntnisgewinn zum spannenden geistigen Abenteuer und wahre Wis-
senschaft erfolgreich praktiziert.

Bei aller Hartnäckigkeit in der tiefgründigen Bearbeitung fachspezifischer Proble-
me ist Wolfgang Frisch in seinem Auftreten als Lehrer und Kollege stets offen und ver-
ständnisvoll, begleitet von ausgeprägter Hilfsbereitschaft und freundlich-warmher-
zigem Umgang. Dass er sich nicht nur der Wissenschaft verschrieben hat, war unter
anderem in den Räumen des Mannheimer Schlosses zu vernehmen, in denen er im
Rahmen des Salon-Orchesters seine Geige als Meister auch dieses Fachs erklingen ließ.

Dem Jubilar Wolfgang Frisch wünschen die Herausgeber und die Autoren dieser
Festschrift eine weiterhin ungebrochene Schaffenskraft und bleibende Freude beim
Mitgestalten eines angemessenen gesamten strafrechtswissenschaftlichen Systems –
im Interesse von Wissenschaft und Praxis gleichermaßen.

Im Mai 2013 Die Herausgeber
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I. Grundlagen des Rechts
(einschließlich Kriminalpolitik)





Wohin bewegt sich das Strafrecht?

Probleme und Entwicklungstendenzen im 21. Jahrhundert

Von Thomas Weigend

Strafrecht ist ein vergleichsweise statisches Rechtsgebiet. Es bewegt sich norma-
lerweise nicht in großen Sprüngen – aber es bewegt sich doch. Dabei wirken die ver-
schiedensten Vektoren auf die Richtung seiner Bewegung ein. Der verehrte Jubilar,
dem diese Zeilen als bescheidener Ausdruck der Hochachtung für sein reiches und
bereicherndes, wahrhaft umfassendes wissenschaftliches Werk und gleichzeitig als
Zeichen der dankbaren und freundschaftlichen persönlichen Verbundenheit zuge-
dacht sind, ist vor ein paar Jahren den vielfältigen Einflüssen sozialer Bedingungen
und Einstellungen auf die Entwicklung des Strafrechts und des Strafverfahrensrechts
nachgegangen. Er stellte fest, dass sich mit dem Wandel der Gesellschaft auch das
Strafrecht wandle oder doch zumindest wandeln könne.1 Als wesentliche Faktoren,
die Veränderungen des Rechts bewirken können, identifizierte Wolfgang Frisch „Än-
derungen in den straffundierenden Einstellungen der Gesellschaft und Änderungen
der Kriminalität selbst“.2 Es ist nicht meine Absicht, der meisterhaften Analyse, mit
der der Jubilar die Wirkkräfte auf die Strafrechtsentwicklung im ersten Jahrzehnt des
21. Jahrhunderts dargelegt hat, einen zweiten, schwächeren Aufguss hinzuzufügen.
Statt dessen möchte ich im Folgenden den – notgedrungen: spekulativen – Blick noch
ein Stück weiter in die Zukunft richten und darüber nachdenken, in welche Richtung
sich das Strafrecht in der überschaubaren Zukunft – also etwa bis 2040 – entwickeln
könnte. Dabei verlasse ich mich auf die These, dass das Strafrecht ein breiter lang-
samer Fluss ist – sie erlaubt es, aus bestimmten Tendenzen der Gegenwart vorsichtige
Voraussagen für die Zukunft abzuleiten.3

I. Die Rolle der Strafrechtsdogmatik

Blicken wir um etwa fünfzig Jahre zurück auf die Mitte des 20. Jahrhunderts, so
sehen wir in manchen europäischen Staaten ein von der sozialistischen Ideologie ge-
prägtes Strafrecht, das uns heute jedenfalls in seinem Vokabular, aber auch in einigen

1 Frisch, FS Jung, 2007, S. 189.
2 Frisch, FS Jung, 2007, S. 210.
3 Ähnlich der Ansatz von Kuhlen, in: Neumann/Prittwitz (Hrsg.), Kritik und Rechtferti-

gung des Strafrechts, 2000, S. 109, 111.



seiner Inhalte sehr fremd erscheint. Aber auch in Rechtsordnungen, in denen seither
keine dramatischen politischen Veränderungen stattgefunden haben, hat sich der
Fokus der strafrechtlichen Gesetzgebung und – damit zusammenhängend – der wis-
senschaftlichen Diskussion verschoben. Die 1950er und 1960er Jahre waren einer-
seits von – zum Teil stark philosophisch unterfütterten4 – Auseinandersetzungen
über die Systematik und die Begrifflichkeit des Verbrechensaufbaus geprägt, ande-
rerseits von Debatten über die Zwecke der Strafe. Auf dem Gebiet der Strafrechts-
dogmatik, d.h. der systematischen Erforschung der Voraussetzungen strafrechtlicher
Verantwortlichkeit und ihres Verhältnisses zueinander, hat Deutschland im 19. und
20. Jahrhundert eine weltweit anerkannte Spitzenposition erlangt;5 deshalb wurden
nicht nur führende deutsche Lehrwerke in viele Sprachen übersetzt, sondern auch
einzelne Konzepte der deutschen Dogmatik wurden zu erfolgreichen Exportartikeln,
und die deutschen Debatten wurden im Ausland aufmerksam verfolgt und weiterge-
führt.6 Auch engagierte Diskussionen über die Zwecke der Strafe gab es selbstver-
ständlich nicht nur in Deutschland. Charakteristisch gerade für die deutsche Debatte
waren und sind auf diesem Gebiet jedoch die starken Einflüsse unterschiedlicher
strafphilosophischer Positionen des 19. Jahrhunderts – von Immanuel Kant bis
Franz von Liszt – wie auch der Bezug zu Erkenntnissen der empirischen kriminolo-
gischen Forschung. So war es seit den 1960er und 1970er Jahren bekanntlich heftig
umstritten, ob die Ergebnisse der Behandlungsforschung die Idee der Spezialpräven-
tion durch Strafe zu stützen vermögen7 und welche Rolle das Ziel der Abschreckung
des Täters und der Allgemeinheit von (weiteren) Straftaten in einem Sanktionensys-
tem spielen darf. Zu dieser Debatte hat Wolfgang Frisch in der Folgezeit zahlreiche
wesentliche Beiträge geleistet,8 und er hat sich darin stets klar zum Vorrang des
Schuldgedankens gegenüber präventiven Gesichtspunkten bei der Strafzumessung
bekannt.9

4 Frisch, GA 2007, 250, 255 f., sowie ders., in: Stürner (Hrsg.), Die Bedeutung der
Rechtsdogmatik für die Rechtsentwicklung, 2010, S. 169, 178 ff., hat mit Recht auf die lange
Tradition „dogmatischer“ Fragestellungen seit den Diskussionen von Zurechnungs-(Imputa-
tions-)Fragen bei den Naturrechtslehrern des 17. Jahrhunderts hingewiesen. Zu Fragen der
Zurechnung von Erfolgen hat der Jubilar selbst eines der maßgeblichen Werke der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts verfasst; Frisch, Tatbestandsmäßiges Verhalten und Zurechnung
des Erfolgs, 1988; siehe auch ders., FS Roxin, 2001, S. 213.

5 Zu zahlreichen Beispielen „geglückter“ Strafrechtsdogmatik speziell aus der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts Frisch, in: Eser/Hassemer/Burkhardt (Hrsg.), Die deutsche Straf-
rechtswissenschaft vor der Jahrtausendwende, 2000, S. 159, 165 ff.

6 Siehe hierzu Schünemann, FS Roxin, 2001, S. 1; Hirsch, ZStW 116 (2004), 835.
7 Speziell zur Frage der Möglichkeit und Verlässlichkeit individueller Prognosen schon

Frisch, Prognoseentscheidungen im Strafrecht, 1983, S. 22 ff.
8 Frisch, ZStW 99 (1987), 349, 361 ff.; ders., in: Roxin/Widmaier (Hrsg.), 50 Jahre Bun-

desgerichtshof. Festgabe aus der Wissenschaft, Bd. IV, 2000, S. 269; ders., FS Müller-Dietz,
2001, S. 237; ders., in: Frisch/von Hirsch/Albrecht (Hrsg.), Tatproportionalität, 2003, S. 3;
ders., GA 2009, 385.

9 Siehe zuletzt Frisch, GA 2009, 385, 390 f.
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Wagen wir nun einen Blick in die Zukunft, so wird man gewiss auch in 30 oder 40
Jahren in Deutschland noch über die Strafzwecke und über den „richtigen“ Delikts-
aufbau schreiben und streiten. Aber diese Fragen werden nicht mehr so stark im Mit-
telpunkt der wissenschaftlichen Debatte stehen wie im vergangenen Jahrhundert, und
ich möchte auch bezweifeln, dass auf diesem Gebiet noch fundamental neue Entde-
ckungen gemacht werden.10

Was die Strafzweck-Debatte betrifft, so haben sich jedenfalls in Deutschland die
Gegensätze eingeebnet.11 Rein behandlungsorientierte Ansätze staatlicher Sanktio-
nierung haben kaum noch Anhänger. „Absolute“ Straftheorien im Sinne der idealis-
tischen Philosophie werden dagegen durchaus vertreten,12 und vor allem der Gedan-
ke der Tatproportionalität als maßgebliches Kriterium der Strafbemessung gewinnt
wieder an Boden.13 Aber ganz überwiegend erhält der Gedanke des Ausgleichs von
Schuld durch Strafe eine „soziale“ Komponente, indem die gerechte Sanktion als
Mittel zur (Re-)Stabilisierung der sozialen Kohärenz trotz des Normbruchs interpre-
tiert wird.14 In einer umfassenden kritischen und abwägenden Analyse hat sich auch
der Jubilar zu einer solchen „kombinierten“ Theorie bekannt, wobei er freilich deren
Fundierung in der Gerechtigkeitstheorie betont: Es geht ihm in erster Linie um die
„Gewährleistung des Rechtszustands“, die „Behebung des Geltungswiderspruchs
durch das symbolische Mittel der Strafe“; Strafe wird also letztlich „um der Freiheit
willen“ eingesetzt.15 Jedenfalls diesem letzten Satz dürften heute fast alle deutschen
Strafrechtswissenschaftler zustimmen können. Ungelöst bleibt damit freilich die
mühsame – und durch jüngere Gesetzgebung (§§ 46a, 46b StGB) nicht leichter ge-
wordene – Aufgabe, die großen Theorien in die kleine Münze von Strafzumessungs-
erwägungen und deren relativer Bedeutung umzusetzen. Selbst grundsätzlich be-
deutsame Fragen wie diejenige nach der Relevanz des Rückfalls in einem Schuld-
Strafrecht sind bisher weitgehend ungeklärt. Der Jubilar hat sich schon vor Jahren
der Aufgabe unterzogen, einen „Besonderen Teil“ des Sanktionenrechts zu skizzie-
ren;16 er hat damit aber in der Wissenschaft nur wenige Nachfolger gefunden.17

10 Kritisch gegenüber dem Ertrag der deutschen Strafrechtsdogmatik Burkhardt, in: Eser/
Hassemer/Burkhardt, Die deutsche Strafrechtswissenschaft vor der Jahrtausendwende, 2000,
S. 111, 129 ff. Zuversichtlicher bezüglich der Zukunftsperspektiven der Strafrechtsdogmatik
aber z. B. Roxin, ebda S. 369 f., 378 ff.; Gimbernat Ordeig, ZStW 82 (1970), 379.

11 Siehe dazu zuletzt den Überblick von Hörnle, Straftheorien, 2011.
12 Siehe etwa Köhler, Strafrecht, AT, 1997, S. 37 ff.; neuestens Pawlik, Das Unrecht des

Bürgers, 2012, S. 90 ff.
13 Siehe dazu Hörnle, Tatproportionale Strafzumessung, 1999; Frisch/von Hirsch/Albrecht

(Hrsg.), Tatproportionalität, 2003.
14 Siehe Jakobs, Strafrecht, AT, 2. Aufl. 1991, S. 6 ff.; „Vereinigungstheorie“ mit starkem

Akzent auf dem präventiven Zweck der Strafe auch bei Roxin, Strafrecht, AT I, 4. Aufl. 2006,
§ 3 Rn. 37 ff.

15 Frisch, in: Schünemann/von Hirsch/Jareborg, Positive Generalprävention, 1998, S. 125,
143.

16 Frisch, ZStW 99 (1987), 751. Siehe auch die groß angelegte Untersuchung zum Maß-
regelrecht Frisch, ZStW 102 (1990), 343.
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